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Aktuelle Fassung: 6. März 2024 

DEUTSCHLAND 

1. Syngenta Gesellschaften in Deutschland 
• Syngenta Seeds GmbH 

(Zum Knipkenbach 20, 32107 Bad Salzuflen Germany) 
 

• Syngenta Agro GmbH 
(Lindleystrasse 8D, 60314 Frankfurt am Main Germany) 

2. Lokale Meldekanäle für Hinweisgeber  

Meldungen können an folgende Stellen gereichtet werden: 

a. Interne Meldestelle:  
Germany.Whistleblowing@syngenta.com 

b. Externe Meldestelle: 

Eine Übersicht der zuständigen externen Meldestellen, die für die Entgegennahme von 
Meldungen zuständig sind, kann auf der nachfolgend genannten Internetseite des Bun-
desamts für Justiz gefunden werden: 
https://www.bundesjustizamt.de/DE/MeldestelledesBundes/ZustaendigkeitderMelde-
stellen/ZustaendigkeitderMeldestellen. 

3. Wer kann Hinweisgeber sein? 

Alle natürlichen Personen, die im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit oder im Vorfeld einer be-
ruflichen Tätigkeit Informationen über Verstöße erlangt haben. 

4. Verstöße, die gemeldet werden können 

Gemäß dem Hinweisgeberschutzgesetz („HinSchG“) können Informationen zu den nachste-
henden Verstößen, die rechtswidrige Handlungen oder Unterlassungen im Rahmen berufli-
cher, unternehmerischer oder amtlicher Tätigkeiten darstellen, gemeldet werden: 

1) Verstöße, die strafbewehrt sind, 

2) Verstöße, die bußgeldbewehrt sind, soweit die verletzte Vorschrift dem Schutz von Leben, 
Leib oder Gesundheit oder dem Schutz der Rechte von Beschäftigten oder ihrer Vertre-
tungsorgane dient, 

3) sonstige Verstöße gegen Rechtsvorschriften des Bundes und der Länder sowie unmittel-
bar geltende Rechtsakte der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemein-
schaft 

a. zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, unter Einschluss ins-
besondere des Geldwäschegesetzes und der Verordnung (EU) 2015/847 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 über die Übermittlung von 
Angaben bei Geldtransfers und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1781/2006 
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(ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 1), die durch die Verordnung (EU) 2019/2175 (ABl. L 
334 vom 27.12.2019, S. 1) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, 

b. mit Vorgaben zur Produktsicherheit und -konformität, 

c. mit Vorgaben zur Sicherheit im Straßenverkehr, die das Straßeninfrastruktursicher-
heitsmanagement, die Sicherheitsanforderungen in Straßentunneln sowie die Zulas-
sung zum Beruf des Güterkraftverkehrsunternehmers oder des Personenkraftver-
kehrsunternehmers (Kraftomnibusunternehmen) betreffen, 

d. mit Vorgaben zur Gewährleistung der Eisenbahnbetriebssicherheit, 

e. mit Vorgaben zur Sicherheit im Seeverkehr betreffend Vorschriften der Europäischen 
Union für die Anerkennung von Schiffsüberprüfungs- und -besichtigungsorganisatio-
nen, die Haftung und Versicherung des Beförderers bei der Beförderung von Reisen-
den auf See, die Zulassung von Schiffsausrüstung, die Seesicherheitsuntersuchung, 
die Seeleute-Ausbildung, die Registrierung von Personen auf Fahrgastschiffen in der 
Seeschifffahrt sowie Vorschriften und Verfahrensregeln der Europäischen Union für 
das sichere Be- und Entladen von Massengutschiffen, 

f. mit Vorgaben zur zivilen Luftverkehrssicherheit im Sinne der Abwehr von Gefahren 
für die betriebliche und technische Sicherheit und im Sinne der Flugsicherung, 

g. mit Vorgaben zur sicheren Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße, per Eisen-
bahn und per Binnenschiff, 

h. mit Vorgaben zum Umweltschutz, 

i. mit Vorgaben zum Strahlenschutz und zur kerntechnischen Sicherheit, 

j. zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen und der Energie-
effizienz, 

k. zur Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit, zur ökologischen Produktion und zur 
Kennzeichnung von ökologischen Erzeugnissen, zum Schutz geografischer Angaben 
für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel einschließlich Wein, aromatisierter Weiner-
zeugnisse und Spirituosen sowie garantiert traditioneller Spezialitäten, zum Inver-
kehrbringen und Verwenden von Pflanzenschutzmitteln sowie zur Tiergesundheit und 
zum Tierschutz, soweit sie den Schutz von landwirtschaftlichen Nutztieren, den 
Schutz von Tieren zum Zeitpunkt der Tötung, die Haltung von Wildtieren in Zoos, den 
Schutz der für wissenschaftliche Zwecke verwendeten Tiere sowie den Transport von 
Tieren und die damit zusammenhängenden Vorgänge betreffen, 

l. zu Qualitäts- und Sicherheitsstandards für Organe und Substanzen menschlichen Ur-
sprungs, Human- und Tierarzneimittel, Medizinprodukte sowie die grenzüberschrei-
tende Patientenversorgung, 

m. zur Herstellung, zur Aufmachung und zum Verkauf von Tabakerzeugnissen und ver-
wandten Erzeugnissen, 

n. zur Regelung der Verbraucherrechte und des Verbraucherschutzes im Zusammen-
hang mit Verträgen zwischen Unternehmern und Verbrauchern sowie zum Schutz 
von Verbrauchern im Bereich der Zahlungskonten und Finanzdienstleistungen, bei 
Preisangaben sowie vor unlauteren geschäftlichen Handlungen, 
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o. zum Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation, zum Schutz der 
Vertraulichkeit der Kommunikation, zum Schutz personenbezogener Daten im Be-
reich der elektronischen Kommunikation, zum Schutz der Privatsphäre der Endein-
richtungen von Nutzern und von in diesen Endeinrichtungen gespeicherten Informa-
tionen, zum Schutz vor unzumutbaren Belästigungen durch Werbung mittels Telefon-
anrufen, automatischen Anrufmaschinen, Faxgeräten oder elektronischer Post sowie 
über die Rufnummernanzeige und -unterdrückung und zur Aufnahme in Teilneh-
merverzeichnisse, 

p. zum Schutz personenbezogener Daten im Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 
2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum 
freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grund-
verordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72; L 127 vom 
23.5.2018, S. 2; L 74 vom 4.3.2021, S. 35) gemäß deren Artikel 2, 

q. zur Sicherheit in der Informationstechnik im Sinne des § 2 Absatz 2 des BSI-Gesetzes 
von Anbietern digitaler Dienste im Sinne des § 2 Absatz 12 des BSI-Gesetzes, 

r. zur Regelung der Rechte von Aktionären von Aktiengesellschaften, 

s. zur Abschlussprüfung bei Unternehmen von öffentlichem Interesse nach § 316a Satz 
2 des Handelsgesetzbuchs, 

t. zur Rechnungslegung einschließlich der Buchführung von Unternehmen, die kapital-
marktorientiert im Sinne des § 264d des Handelsgesetzbuchs sind, von Kreditinstitu-
ten im Sinne des § 340 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, Finanzdienstleistungsin-
stituten im Sinne des § 340 Absatz 4 Satz 1 des Handelsgesetzbuchs, Wertpapierin-
stituten im Sinne des § 340 Absatz 4a Satz 1 des Handelsgesetzbuchs, Instituten im 
Sinne des § 340 Absatz 5 Satz 1 des Handelsgesetzbuchs, Versicherungsunterneh-
men im Sinne des § 341 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs und Pensionsfonds im 
Sinne des § 341 Absatz 4 Satz 1 des Handelsgesetzbuchs, 

4) Verstöße gegen bundesrechtlich und einheitlich geltende Regelungen für Auftraggeber 
zum Verfahren der Vergabe von öffentlichen Aufträgen und Konzessionen und zum 
Rechtsschutz in diesen Verfahren ab Erreichen der jeweils maßgeblichen EU-Schwellen-
werte, 

5) Verstöße, die von § 4d Absatz 1 Satz 1 des Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetzes er-
fasst sind, soweit sich nicht aus § 4 Absatz 1 Satz 1 etwas anderes ergibt, 

6) Verstöße gegen für Körperschaften und Personenhandelsgesellschaften geltende steuer-
liche Rechtsnormen, 

7) Verstöße in Form von Vereinbarungen, die darauf abzielen, sich in missbräuchlicher 
Weise einen steuerlichen Vorteil zu verschaffen, der dem Ziel oder dem Zweck des für 
Körperschaften und Personenhandelsgesellschaften geltenden Steuerrechts zuwider-
läuft, 

8) Verstöße gegen die Artikel 101 und 102 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäi-
schen Union sowie Verstöße gegen die in § 81 Absatz 2 Nummer 1, 2 Buchstabe a und 
Nummer 5 sowie Absatz 3 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen genannten 
Rechtsvorschriften, 
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9) Verstöße gegen Vorschriften der Verordnung (EU) 2022/1925 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 14. September 2022 über bestreitbare und faire Märkte im 
digitalen Sektor und zur Änderung der Richtlinien (EU) 2019/1937 und (EU) 2020/1828 
(Gesetz über digitale Märkte) (ABl. L 265 vom 12.10.2022, S. 1), 

10) Äußerungen von Beamtinnen und Beamten, die einen Verstoß gegen die Pflicht zur Ver-
fassungstreue darstellen. 

11) Verstöße gegen den Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Union im Sinne 
des Artikels 325 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union und 

12) Verstöße gegen Binnenmarktvorschriften im Sinne des Artikels 26 Absatz 2 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union, einschließlich über Absatz 1 Nummer 8 
hinausgehender Vorschriften der Europäischen Union über Wettbewerb und staatliche 
Beihilfen. 

5. Unterschiede im Hinblick auf den erforderlichen Inhalt von Meldungen 

Keine. 

6. Zusätzliche Informationen, die in Bezug auf Meldungen aufgenommen werden müssen 

Keine. 

7. Juristische Personen/zuständige Behörden sind verpflichtet, anonyme Meldungen an-
zunehmen und zu bearbeiten? 

Juristische Personen/zuständige Behörden sind verpflichtet, anonyme Meldungen anzuneh-
men und zu bearbeiten. Auch wenn Meldekanäle nicht verpflichtet sind, anonyme Meldungen 
zu ermöglichen, sind sie dennoch dazu angehalten, eingegangene anonyme Meldungen bei 
den Meldestellen zu bearbeiten. 

8. Verfahren und Fristen 

Die interne Meldestelle bestätigt den Eingang von Meldungen spätestens innerhalb von sieben 
(7) Tagen gegenüber der hinweisgebenden Person. 

Die interne Meldestelle prüft, ob der gemeldete Verstoß in den sachlichen Anwendungsbereich 
des § 2 HinSchG fällt und prüft die Stichhaltigkeit der eingegangenen Meldung. Sie hält zudem 
mit der hinweisgebenden Person Kontakt und ersucht diese erforderlichenfalls um weitere In-
formationen. Die interne Hinweisstelle ergreift zudem die in § 18 HinSchG vorgesehenen Fol-
gemaßnahmen. 

Spätestens drei (3) Monate nach Bestätigung des Eingangs (oder, wenn eine Bestätigung nicht 
erfolgt ist, drei (3) Monate und sieben (7) Tage nach Eingang der Meldung) werden der hin-
weisgebenden Person im Rahmen einer Rückmeldung mitgeteilt, welche Folgemaßnahmen 
bereits ergriffen beziehungsweise noch beabsichtigt sind sowie die Gründe dafür. Eine Rück-
meldung an die hinweisgebende Person erfolgt nur, wenn dadurch interne Nachforschungen 
oder Ermittlungen nicht berührt und die Rechte der Personen, die Gegenstand einer Meldung 
sind oder die in der Meldung genannt werden, nicht beeinträchtigt werden. 
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Eine Bestätigung des Eingangs und eine Rückmeldung erfolgen nicht, sofern der Hinweisgeber 
dies im Rahmen einer anonymen Meldung nicht durch Angabe einer Kontaktmöglichkeit er-
möglicht. 

9. Folgen einer Falschmeldung 

Die hinweisgebende Person ist zum Ersatz des Schadens verpflichtet, der aus einer vorsätzli-
chen oder grob fahrlässigen Meldung oder Offenlegung unrichtiger Informationen entstanden 
ist. 

 


